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Okumene «en détail»

Die Solothurnische Interkonfessionelle Konferenz (SIKO)

Robert Geiser

Hinter dem Kiirzel SIKO steckt eine Institu-
tion im Kanton Solothurn, deren Geschichre
Ende der 60er-Jahre des letzten Jahrhunderts
begann: die Solothurnische Interkonfessio-
nelle Konferenz. Am Anfang kamen die
Vertreter der drei offentlich-rechtlich aner-
kannten Konfessionen allerdings noch nicht
regelmissig zusammen. Vielmehr traf man
sich je nach anstehenden Geschiften, welche
die romisch-katholische, die evangelisch-re-
formierte und die christkatholische Kirche
gemeinsam betrafen.

Ende der 70er-Jahre wurde die Zusammen-
arbeit konkreter. Grund dazu war die damals
bevorstehende eidgendssische Initiative zur
Trennung von Kirche und Staat. Eine Annah-
me der Trennungsinitiative durch Volk und
Stinde, die eine véllige Privatisierung der so
genannten Landeskirchen beabsichtigte, hitte
die dret staatskirchenrechtlichen Organisatio-
nen im Kanton Solothurn gleichermassen
entscheidend getroffen. Darum war auch ein
gemeinsames Vorgehen im so genannten Ab-
stimmungskampf angezeigt. (Die Initiative
wurde vom Solothurner Stimmvolk iibrigens
mit einem Stimmenanteil von 75% abge-

Robert Geiser (59), wurde 1977 zum Priester
geweiht. Von 1999 bis 2004 war er Regional-
dekan fiir den Kanton Solothurn und als solcher
Mirglied der SIKO. Seit 2004 ist er Regional-
verantwortlicher der Bistumsregion St.Verena
(Kantone Bern, Jura und Solothurn). Er wobhnt
in der Pfarrei Biberist, wo er die priesterlichen
Dienste ausiibt.
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lehnt.) Die dabei gemachten Erfahrungen
einer positiven und fruchtbaren Zusammen-
arbeit fithrten dazu, dass die Treffen der drei
Landeskirchen zu Beginn der 80er-Jahre insti-
tutionalisiert wurden. Dank der oftmals lang-
jahrigen Mit- und Zusammenarbeit der glei-
chen Personen in der SIKO entstand unter
ihnen ein Verhilnis, das von gegenseitigem
Vertrauen geprigt war. Das ist auch heute
noch so. Immer stirker trat die SIKO auch
gegeniiber der Kantonsregierung und den
kantonalen Departementen als Gesprichs-
partnerin auf. Dies zeigte sich in den inzwi-
schen unzihligen Stellungnahmen, welche die
SIKO aus der gemeinsamen Sicht der drei
staatskirchenrechtlichen Organisationen zu
Gesetzesvorlagen und anderen staatlichen
Projekten verfasste. Seit einigen Jahren treffen
sich die Mitglieder der SIKO regelmissig zu
personlichen Gesprichen mit Vertretern des
Regierungsrates. Den dadurch erméglichten
direkten Austausch erfahren die Mitglieder
der SIKO als fiir beide Seiten sehr fruchtbar
und niitzlich.

Das Prisidium der SIKO wechselte anfinglich
jedes Jahr unter den drei Landeskirchen. Da
viele Geschifte immer komplexer werden und
ein griindliches Einarbeiten erfordern, aber
auch weil personliche Kontakte in vielen Fra-
gen mitentscheidend sind, wurde beschlossen,
dass das Prisidium ab 2003 nur noch alle zwei
Jahre wechselt. 2003/2004 hat Rudolf Kéhli-
Gerber (Grenchen) das Prisidium der SIKO
inne. Er ist Vertreter der evangelisch-refor-
mierten Landeskirche Bern—Jura—Solothurn
und wird das Gremium auch noch 2005 prisi-
dieren.



Eine Intensivierung des Zusammengehens er-
gab sich in der SIKO im Zusammenhang mit
der neuen Kantonsverfassung (1986). In der
entsprechenden Kommission arbeitete kein
Vertreter der staatskirchenrechtlichen Organe
mit. Erst auf Grund einer Intervention der
SIKO wurden die drei Prisidenten der kirch-
lichen Kantonalorganisationen zumindest
angehort. Dank einem iiberraschenden Riick-
kommensantrag wurden die konfessionellen
Synodalorganisationen unter der «Oberauf-
sicht» des Staates belassen und nicht, wie zu-
erst geplant, unter die direkte Staatsaufsicht
gestellt.

Dankbar diirfen wir feststellen, dass sich in-
zwischen im Kanton Solothurn ein 6kumeni-
sches Vorgehen auf staatskirchenrechtlicher
Basis institutionalisiert hat. In den letzten Jah-
ren — vor allem, seitdem der Verband der
reformierten Synoden im Kanton Solothurn
auch offentlich-rechtlich organisiert ist — sind
alle drei Konfessionen gleichberechtigte Ver-
handlungspartner. Gemeinsam leisteten sie
einen entscheidenden Beitrag zum konfessio-
nellen Frieden im Kanton.

Konkrete Themen der SIKO

Anhand einiger Stichworte méchte ich, ohne
Anspruch auf Vollstindigkeit, erliutern, wel-

che konkreten Themen in der SIKO behan-

delt werden.
Religionsunterricht

Vor allem mit dem Erziehungsdepartement
wurden gemeinsame Anliegen der drei Lan-
deskirchen behandelt. Dies vor allem im Blick
auf Schulfragen, bei denen es um die Vertre-
tung des christlichen Gedankengutes in den
Lehrplinen, in Fragen um den kirchlichen
Religionsunterricht usw. ging. Auch wenn die
Verhandlungen in der Sache manchmal hart
waren und sich teilweise sehr in die Linge zo-
gen, diirfen alle Beteiligten auf das Erreichte
stolz sein.

Die SIKO beteiligte sich mit grossem Interes-
se und Engagement am Projekt «6kumeni-

scher Unterricht». Unter Federfithrung der
beiden katechetischen Arbeitsstellen wurden
Richtlinien und Empfehlungen zuhanden der
Pfarrimter und Kirchgemeinden verabschie-
det.

Da immer mehr auch Kinder aus nicht christ-
lichen Religionen, insbesondere aus dem
Islam, unsere Schulen besuchen, wurde in
jungster Zeit ein reges Interesse an inter-reli-
giosem Unterricht wach. Im Rahmen der
SIKO iibernahm es der ehemalige kantonale
Schulinspektor, Erich Ambiihl, die sich dabei
ergebenden Fragen in einer speziellen Arbeits-
gruppe anzugehen und entsprechende Bestre-
bungen zu koordinieren.

Seit einigen Jahren unterstiitzen die drei Lan-
deskirchen die ethische, religiése und diakoni-
sche Begleitung des Kinderheimes Bachtelen
in Grenchen mit zwei von den Landeskirchen
mitfinanzierten Theologen, sowie den Reli-
gionsunterricht in anderen kantonalen Hei-
men und Sonderschulen.

Spital- und Klinikseelsorge

Im Mai 1970 ergab eine gemeinsame Ausspra-
che zwischen der SIKO und dem Sanitits-
departement des Kantons Solothurn, dass der
Staat an einer guten Seelsorge als Teil der
Gesamtbetreuung der Kranken und fiir das
Personal sehr interessiert ist. Deshalb war der
Staat auch zur Mitfinanzierung der Seelsorge-
angestellten bereit. Am 28. Juni 1971 stimm-
te der Regierungsrat einem Staatsbeitrag von
50 % fiir alle Spitiler zu, in denen Spitalseel-
sorgende im Voll- oder Nebenamt angestellt
sind.

Gefangenenseelsorge

Die Gefangenen im Kanton Solothurn wer-
den bisher in den Untersuchungsgefingnissen
in Olten und Solothurn, im Gefingnis Ober-
schéngriin in Solothurn und in der Anstalt
Schachen in Deitingen betreut. Am 3. Juni
1989 wurde zwischen dem Staat und den drei
Landeskirchen ein Vertrag iiber die Gefange-
nenseelsorge unterzeichnet.
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Radio 32

Anfang 1992 erklirten sich alle drei Konfes-
sionen bereit, betm Radio 32 mitzuarbeiten.
Seit 1994 wird wochentlich ein Programm
mit kirchlichen Anliegen und Ereignissen ge-
sendet. Neben der ideellen Unterstiitzung stel-
len die drei staatskirchlichen Organe jedes
Jahr rund Fr. 30000 zur Verfiigung. Dabei
wird mit den Berner Kirchen des Oberaargaus
zusammengearbeitet.

Verein fiir Ebe- und Lebensberatung (VEL)

Erste Vorstosse fiir die Schaffung des Vereins
VEL gehen ins Jahr 1966 zuriick. 1975 wur-
den dann die nétigen Voraussetzungen mit

Statuten, Miete von Riumen und Einstellung
von Beratern und Beraterinnen definitiv ge-
schaffen. Der Kanton schitzte die Eréffnung
dieser Beratungsstellen in Solothurn und Ol-
ten, spiter auch in Breitenbach und Gren-
chen, und erteilte dem Verein im Sinne der
Bundesgesetzgebung einen entsprechenden
Auftrag. Spiter wurde der Auftrag auf die
Schwangerschaftsberatung ausgedehnt, 1993
kam die Opferhilfe dazu. Seit Herbst 1996
berit der Verein das Staatspersonal in Fragen
von Mobbing und sexueller Belistigung am
Arbeitsplatz. Trugen zu Beginn die Landeskir-
chen die gesamten Kosten, trigt heute der
Staat als Subventionsgeber mit einem Betrag
von Fr. 220000, was 35 bis 40 % des Aufwan-
des entspricht.

«Du sollst ein Segen sein»: An der Landesausstellung vor drei Jahren (expo.02) schlossen sich 14

Kirchen zum ckumenischen Projekt «Un ange passe» zusammen. Sie prisentierten am Ufer des Mur-
tensees «Sieben Riume des Glaubens», gestaltet von renommierten Kiinstlerinnen und Kiinstlern.
Roland Herzog wollte in der sechsten «Kapelle» die Grossziigigkeit des Himmels auf anschauliche
Weise darstellen: Bevor der Mensch sich Gott zuwendet, schenkt dieser seinem liebsten Geschipf Heil
und Segen in Fiille (siehe S. 2 und 23). Okumene schafft Weite und Raum, darin die Menschen

Segen, Heil und Hoffnung erfabren.
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Auslianderdienst

Der Auslinderdienst wird vom Kanton, den
Einwohnergemeinden, der Industrie und den
Kirchen gemeinsam getragen. Er férdert die
Eingliederung von auslindischen Arbeitneh-
mern und ihren Familien, sowie die Bezie-
hung zwischen Schweizern und Auslindern.
Durch Informationen, Beratung, Betreuung
und den Dolmetscherdienst unterstiitzt er
kantonale, kommunale und betriebliche Stel-
len sowie private Interessenten. Die Kirchen
sind in dieser Dienstleistung seit der Griin-
dung personell und finanziell engagiert.

Finanzausgleich

Am 20. Februar 1952 bewilligte das Volk eine
Anderung des Sreuergesetzes und fiihrte einen
10%igen Zuschlag zur Staatssteuer fiir juris-
tische Personen ein. Mit diesem Ertrag konnte
ein kirchlicher Finanzausgleich geschaffen
werden. Die spiteren Steuergesetzrevisionen
(1961 und 1984) hielten an dieser Finanzie-
rungsart fest. Ein Fiinftel wird nach «Seelen-
zahl» und zwei Fiinftel werden nach Steuer-
kraft bzw. Steuerbedarf direkt den einzelnen
Kirchgemeinden fiir ihre konkreten Aufgaben
zur Verfigung gestellt. Die restlichen zweli
Fiinftel gehen an die drei kirchlichen Kanto-
nalorganisationen (Synode) fiir ihre vielfilti-
gen Aufgaben im Bereich Soziales, Diakonie,
Seelsorge und Bausubventionen. 2004 kamen
dadurch der romisch-katholischen Kirche ins-
gesamt rund Fr. 4,8 Millionen zugute, der
evangelisch-reformierten Kirche Fr. 3,4 Mil-
lionen und der christkatholischen Kirche Fr.
106 000.

Im Juni 2004 reichte die Fraktion der frei-
sinnig-liberalen Partei/Jungliberalen im Kan-
tonsrat eine Motion zur «Aufthebung des
Finanzausgleichs fiir Kirchgemeinden» ein.
Die Motionire weisen darauf hin, dass die
Kirchgemeinden mit den Kirchensteuern eine
eigenstindige Finanzierungsbasis haben und
mochten darum die Einnahmen aus der
Steuer juristischer Personen nicht mehr den
Kirchgemeinden, sondern der Staatsrechnung

zu Gunsten «prioritirer Aufgaben» zukom-
men lassen. Eine tragfihige Antwort auf diese
Motion zu geben wird eine der Aufgaben
sein, welcher sich die SIKO stellen muss. Es
kann aber jetzt schon gesagt werden, dass
bei einem Wegfall der Finanzausgleichssteuer
viele damit erméglichte oder zumindest ange-
stossene Aufgaben nicht mehr erfiillt werden
konnten. Die Folge wiire, dass der Staat diese
Dienstleistungen iibernehmen miisste, oder
dass sie zum Schaden speziell betroffener
Menschen wegfallen wiirden. Zu bedenken ist
auch, dass der Haupranteil vieler, speziell ka-
ritativer Aufgaben, die durch den Finanzaus-
gleich erméglicht und finanziell mitgetragen
werden, von unzihligen Helferinnen und Hel-
tern ehrenamtlich geleistet wird.

Notfallseelsorge

Von Anfang hat die SIKO den Aufbau der
Notfallseelsorge im Kanton Solothurn be-
gleitet. Sie hat zwei ihrer Mirtglieder in den
Fithrungsstab delegiert und schlige, nach der
entsprechenden Ausbildung, die einzelnen
Seelsorgenden auch den kantonalen Behéren
zur Indienstnahme als Notfallseelsorger oder
-seelsorgerinnen vor.

Arbeitsgruppe Islam

Im Kanton Solothurn nimmt der Anteil an
Einwohnern zu, die sich zum Islam bekennen.
Seit einigen Jahren sucht die SIKO den Kon-
takt zu den einzelnen Moscheevereinigungen
im Kanton Solothurn und ihren Vertretern.
Wichtig ist dabei, gegenseitig auf Probleme
und Anliegen zu héren. Der SIKO ist es ein
Anliegen, dass die Muslime auch den kanto-
nalen Instanzen gegeniiber eine gemeinsame
kompetente Stimme haben. Die SIKO ist da-
rum wesentlich an der Griindung eines Isla-
mischen Rates (IRSO) als Verein (nach Art.
60 ff. ZGB) beteiligt. Mit diesem Rat soll ein
reprisentativer Gesprichspartner fiir Kirchen
und Staat entstehen; damit kann auch ein ent-
scheidender Beitrag zur Erhaltung des religio-
sen Friedens im Kanton geleistet werden.
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Ausblick: Okumene geht weiter

Mit diesen Stichworten sind noch lange nicht
alle Titigkeitsfelder der SIKO aufgezihlt. Die
«Blitzlichter» wollen beispielhaft zeigen, was
die SIKO ist und welche Aufgaben sie wahr-
nimmt. Dankbar darf festgestellt werden, dass
die SIKO zu einem wichtigen und entschei-
denden Gesprichsforum geworden ist. Die
Zusammenarbeit hat sich in vielen gemeinsa-
men Anliegen bewihrt.

Bei der Volkszihlung 2000 bezeichneten sich
von den insgesamt 244 341 Einwohnern des
Kantons Solothurn 106263 Personen der
romisch-katholischen Kirche, 72427 der

evangelisch-reformierten und 1876 der christ-
katholischen Landeskirche zugehérig. Im
Blick auf die Zukunft wird sich die SIKO,

Okumene, die ébr’aebt und doch die Bodenhaftung sichs verliort, Jnn: Somrier I004. sicllic ok die

neben der Infragestellung der Finanzaus-
gleichsteuern vor allem auch den verinderten
Bedingungen im Blick auf die Bevélkerung im
Kanton zu stellen haben. Da sind einerseits
die in allen drei Landeskirchen anhaltenden
Kirchenaustritte. Das sind aber auch die be-
rechtigten Anliegen anderer Religionsgemein-
schaften an unsere Gesellschaft und Kirchen.
Gemiiss Volkszihlung 2000 leben im Kanton
Solothurn 3561 Christen, die sich einer or-
thodoxen Kirchengemeinschaft zugehérig
wissen. 13 165 Personen bezeichneten sich als
Muslima oder Muslim. Diese Tatsache ruft zu
einem vermehrten Dialog mit anderen christ-
lichen Kirchen (Orthodoxe) und mit den drei
Religionen (Juden, Christen, Muslime) auf,
die sich gemeinsam zum einen Gott bekennen
und sich als «Kinder Abrahams» verstehen.

SIKO auf dem Flugplatz Grenchen zum Foto auf (v.l.n.r.): Robert Geiser, Erich Ambiibl, Dieter
Altenburger, Ruedi Kihli, Erich Huber, Brigitta Kohl, Hansjorg Brunner, Kurt Tanner, Hans Spaar

und René Meier.

14



	Ökumene "en détail" : Die Solothurnische Interkonfessionelle Konferenz (SIKO)

